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Betreff:  Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und andere 
Gesetze geändert werden; Stellungnahme des Asylgerichtshofes  

  
 

Das Präsidium des Asylgerichtshofes nimmt zum Begutachtungsentwurf vom 28.10.2010, 

GZ. BKA-920.196/0010-III/1/2010, eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979 und andere Gesetze geändert werden, wie folgt Stellung: 

Art. 13 Z 2 hätte zu lauten „§ 2 Abs. 3 bis 5 und der zweite (Anm. oder 2.) Abschnitt samt 

Abschnittsüberschrift entfallen.“ Auch im besonderen Teil der Erläuterungen (S.13) wird 

fälschlicherweise der "dritte Abschnitt" des AsylGHG genannt. 

 

Die im gegenständlichen Begutachtungsentwurf vorgesehenen Änderungen im RStDG 

sind teilweise nicht mit den im Budgetbegleitgesetz des Bundesministeriums für Justiz 

vorgesehenen Änderungen (bspw. neue Paragraphenzählung) abgestimmt (siehe Art 34 

insbes. Z 15 -18 des Entwurfes der Justiz). 
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- 2 - 
 
 
Des Weiteren wird angemerkt, dass die im Entwurf vorgesehenen Änderungen im 

AsylGHG und RStDG zu einer Zuständigkeit des Bundesministeriums für Justiz zur 

Vollziehung führen. 

 

Ergänzend darf darauf hingewiesen werden, dass die im Entwurf vorgesehenen 

Gehaltsansätze der Richterinnen und Richter des Asylgerichtshofes nicht den aktuellen 

Gehaltsabschlüssen entsprechen. 

 
16. November 2010 

Der Präsident: 
PERL 

 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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